
HOLSTEINISCHER soziale Angelegenheiten 

SCHLESWIG— Bürgerbeauftragte für 

LANDTAG 

Bürgerbeauftragte, Karolinenweg 1. 24105 Kiel 

An den 
Vorsitzenden des Sozialausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Werner Kalinka 
- Landeshaus — 

Düsternbrooker Weg 70 
24105 Kiel 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Kindertagesförde- 

rungsgesetzes 

Gesetzentwurf der Fraktionen von CDU, BÜNDNIS 90/DIE GRÜ- 
NEN und FDP 

Sehr geehrter Herr Kalinka, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

für die Gelegenheit zu dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung 
des Kindertagesförderungsgesetzes Stellung zu nehmen, bedanke 

ich mich. 

Als Bürgerbeauftragte und Ombudsperson in der Kinder- und Ju- 

gendhilfe unterstütze ich weiterhin das Vorhaben, durch die KiTa- 

Reform insbesondere die Familien finanziell zu entlasten und die 

Qualität der Betreuung zu verbessern. Der nun vorliegende Geset— 
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zesentwurf zur Änderung des Kindertagesförderungsgesetzes —. 

dern Kernstück der KiTa—Reform — beruht auf Klarstellungs— und Än- 

derungsbedarfen, die sich in den Vorbereitungen auf die Reform 

ergeben hätten. Weiterhin seien Anpassungen der Fördersätze 

zum 1. Januar 2021 erforderlich. Die Änderungen stellen dabei 

auch redaktionelle Änderungen und Korrekturen von redaktionellen 
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Versehen dar. Daher bleiben meine Forderungen zum KiTa-Re- 

form-Gesetz, die ich zuletzt in meiner Stellungnahme vom 
16.10.2019 an den Sozialausschuss zum damaligen Entwurf des 
KiTa—Reform—Gesetzes (vgl. LT—Umdruck 19/3022) formuliert habe, - 

bestehen. Ausgenommen hiervon sind selbstverständlich die Kritik— 

punkte, die im Gesetzgebungsverfahren noch berücksichtigt wor- 

den sind. 

Dennoch halte ich die klarstellenden Änderungen insbesondere in 

den folgenden Regelungen für positiv. 

1 . In 5 3 Abs. 4 und 5 des Entwurfes [Kita-Datenbank, Daten- 

verarbeitung, Verordnungsermächtigung] wird klargestellt, 

dass es sich jeweils um den vereinbarten zeitlichen Förde- 
rungsumfang handelt und nicht lediglich um den tatsächlich 
in Anspruch genommenen. 

In @ 5 Abs. 6 S. 2 des Entwurfes [Anspruch auf Kindertages— 

förderung] nimmt die Formulierung klarstellend auf die An— 

spruchsberechtigten Bezug; es wird also nicht mehr allge- 

mein formuliert. 

In 5 7 Abs. 1 S. 2 des Entwurfes [Anspruch auf Geschwister- 

ermäßigung und soziale Ermäßigung von Elternbeiträgen] 

wird durch eine Umformulierung klargestellt, dass nur ein de— 

klaratorischer Hinweis auf die Möglichkeit weitergehender 

Regelungen, nicht aber eine Einschränkung gewollt ist. 

ln 5 11 Abs. 2 S. 2 des Entwurfes [Inhaltliche Vorgaben für 

die Bedarfsplanung] Wird geregelt, dass im Rahmen der Be- 

darfsplanung auch die unterschiedlichen Bedürfnisse der E|- 

tern nach verschiedenen Förderungsumfängen berücksich- 

tigt werden sollen, sodass nicht lediglich eine Zeitspanne Be- 

rücksichtigung findet, obwohl ein Bedürfnis für unterschiedli- 

che Förderungsumfänge besteht. 

ln 5 22 des Entwurfes [Schließzeiten] wird die Definition von 

Schließzeiten präzisiert. Insbesondere wird durch die For- . 

mulierung klargestellt, dass Heiligabend und Silvester bei 

den Schließzeiten mitgezählt werden, da es keine gesetzli— 

chen Feiertage sind.
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6. Schließlich wird in 5 31 Abs. 1 S. 2 des Entwurfes [Elternbei— 

träge] klargestellt, dass sich der Beitragsdeckel an der An- 

zahl der regulären Wochenstunden bemisst. 

Zuletzt möchte ich die Gelegenheit zur Stellungnahme noch nutzen, 

um auf das folgende Problem nochmals (vgl. LT-Drucksache
‘ 

19/1495, S. 45) aufmerksam zu machen, das meines Erachtens be- 

sonders durch die Ergänzung einer klarstellenden Regelung im Kin- 

dertagesförderungsgesetzes gelöst werden könnte: 

Nach Angaben des Gehörlosen—Verbandes Schleswig-Holstein 

e.V. haben Gebärdendolmetscher*innen weiterhin regelmäßig 

Probleme bei der Kostenübernahmel-erstattung Ihrer Tätigkeit, 

wenn Sie gehörlose Eltern bei Elternabenden in Kindertagesein- 

richtungen begleiten. So komme es regelmäßig zu Streitigkeiten mit 
einzelnen Kreisen bzw. kreisfreien Städten, obwohl nach meiner 

Rechtsauffassung ein Anspruch auf die Übernahme bzw. Erstat— 

tung dieser Kosten besteht: Nach den gesetzlichen Bestimmungen 

haben Menschen mit Hörbehinderungen das Recht bei derAusfüh— 

rung von Sozialleistungen, insbesondere auch bei ärztlichen Unter- 

suchungen und Behandlungen, in Deutscher Gebärdensprache, mit 

lautsprechbegleitenden Gebärden oder über andere geeignete
. 

Kommunikationshilfen zu kommunizieren (@ 24 SGB VIII i.V.m. 5 17 
Abs. 2 SGB |). Die für die Sozialleistung zuständigen Leistungsträ- 
ger sind verpflichtet, die durch die Vewendung der Kommunikati- 
onshilfen entstehenden Kosten zu tragen. Diese Regelung verleiht 

Menschen mit Hörbehinderung und Menschen mit Sprachbehinde— 

rung ein Recht, bei derAusführung von Sozialleistungen Deutsche 

Gebärdensprache oder andere Kommunikationsformen zu verwen— 

den. Der Begriff derAusführung von Sozialleistungen ist dabei um- 

fassend zu verstehen: Er beinhaltet nicht allein das Vemaltungs- 

verfahren bis zur Bewilligung, sondern insbesondere auch die 

Durchführung durch die eingebundenen Leistungserbringer. Das 

SGB VIII sieht einen Rechtsanspruch auf einen KiTa—Platz als So- 
zialleistung vor. Im Interesse der Förderung jedes einzelnen Kindes 

ist eine Zusammenarbeit zwischen den pädagogischen Kräften und 

den Erziehungsberechtigten erforderlich (@@ 16 Abs. 1, 17 Abs. 1

' 

S. 1 Kindertagesstättengesetz bzw. 55 19 Abs. 8, 32 Abs. 2 Kinder- 

tagesförderungsgesetz). Die Erziehungsberechtigten der Kinder,
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die die Kindertageseinrichtung besuchen, sind an den Entscheidun- 

gen in wesentlichen Angelegenheiten der Kindertageseinrichtung 

zu beteiligen. Wünschenswert wäre daher die Ergänzung einer klar- 

stellenden Regelung für sämtliche Dolmetscherkosten im Bereich 

KiTa. 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Samiah El Samadoni 

Samiah EI Samadoni




